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4. 5dc/jsc/?«t/en

Es entsteht an einem Gebäude durch die Truppe ein Glasschaden von Fr. 30.—. Die Truppe
bezahlt diesen Schaden direkt.
Dies hätte nicht eintreten können, wenn der Fourier bei Beginn des Wiederholungskurses über
die allfällige Schadenregelung nach VR Ziffer 463 orientiert hätte.

5. /?erc«£z«Hg wo« 5Vi/fW;;j£'n

Der Kommandant entscheidet, für notwendige Materialtransporte die vorhandenen, nicht
öffentlichen Seilbahnen zu benützen. Die notwendigen Anordnungen an die Truppe werden
erlassen. Der Rechnungsführer wird erst nachher davon in Kenntnis gesetzt. Die entspre-
chende Rechnung ist durch die Truppe bezahlt worden, was jedoch im Widerspruch steht

zu VR Ziffer 293.

Diese Beispiele können beliebig erweitert werden. Dem Verfasser geht es nur darum, auf die

Verantwortung des Rechnungsführers hinzuweisen. F.r hat die zuständigen Truppenorgane

— vor Erlassen von Befehlen
— vor kostenverursachenden Anschaffungen
— vor Bezahlung von speziellen Ausgaben

auf die bestehenden Vorschriften aufmerksam zu machen. Empfehlenswert ist es, die Verant-
wortlichen bei den WK-Vorbereitungen oder spätestens bei WK-Beginn über das richtige Vor-
gehen und die allfälligen Änderungen von Vorschriften zu informieren. Das jederzeit wachsame
Auge des Rechnungsführers erspart viele Umtriebe.

.F/ß/or f. Wcßgcr

Militärische Beförderungen im Redaktionsstab «DER FOURIER»

Mit Brevetdatum vom 1. Januar 1969 wurden unser Redaktor

Major Kurt Hedinger, zum Oberstleutnant

und sein fachtechnischer Mitarbeiter

Oblt. Hansruedi Flach, zum Hauptmann befördert.

Zentralvorstände, Sektionen und die übrigen Mitglieder der

Redaktionskommission gratulieren.
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